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RS OGH 1952/3/19 1Ob259/52
(1Ob260/52, 1Ob261/52)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1952

Norm

EO §289

EO §382 Z1

Rechtssatz

Wenn in einer einstweiligen Verfügung die gerichtliche Verwahrung von Gegenständen angeordnet und die gefährdete

Partei zum Verwahrer bestellt wird, kann mit Rekurs die Bestellung eines anderen Verwahrers begehrt werden.
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